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- Textvorlage bitte auf den offiziellen Briefbogen der Klinik/des Instituts übertragen -


SciMed-Promotionstipendium: Verpflichtungserklärungen bei Antragstellung im Instrument 4:





BONFOR-eAntrag Nr.:


Betreuungs- und Arbeitsplatzzusage für den Förderzeitraum
(Antragsteller*in)
Hiermit versichere ich, dass Frau/Herr ..... für den Zeitraum ihres/seines geförderten SciMed-Promotionsstipendiums durchgehend von Frau/Herrn .... betreut wird.
Ich sage der / dem Kandidat*in für die Projektdauer verbindlich einen Arbeitsplatz an der Klinik/am Institut ... zu und versichere Ihr/Ihm während dieses Zeitraums die zur Projektdurchführung erforderlichen Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
 
	Bonn, 
	
	
	

	
	Datum
	
	Unterschrift Hochschullehrer*in der aufnehmenden Institution







Auflagen für das SciMed-Promotionsstipendium
Mit der Aufnahme in das SciMed-Promotionskolleg ist eine Reihe von Auflagen/Pflichten verbunden.
Um die Orientierung zu erleichtern, sind diese hier Punkt für Punkt aufgeführt. Wir möchten bitten, sich an diese Vorgaben zu halten, in Zweifelsfällen oder bei Unklarheiten wird gebeten Kontakt mit dem Team Nachwuchsförderung aufzunehmen.
2.1. Nach Aufnahme im SciMed-Promotionskolleg 
 Dokumentation der Teilnahme an folgenden begleitenden Maßnahmen des Promotionskollegs:
· Dokumentierte Teilnahme an 12 selbstgewählten Vorlesungen/Seminaren innerhalb eines Jahres 
· Absolvieren eines mündlichen Midterm-Reports nach etwa der Hälfte der Zeit der Laborarbeit (ca. 4-6 Monate nach Antritt der medizinischen Doktorarbeit). Die terminliche Organisation des Midterm-Reports wird von der/vom Stipendiat*in übernommen.
· [bookmark: _GoBack]Nach Midterm-Report: Einreichung des Protokolls beim Team Nachwuchsförderung.
· Präsentation des Projekts im Rahmen des BONFOR-Symposiums

2.2. SciMed-Stipendienauflagen 
· Die Anwesenheit der/des Stipendiat*in an der Universität Bonn ist für die gesamte Dauer des SciMed-Promotionsstipendiums verpflichtend. Aufenthalte in anderen Laboren im Rahmen der Promotionsarbeit sind möglich, müssen aber bei einer Dauer von mehr als 30 Kalendertagen (KT) vorher beim Team Nachwuchsförderung angemeldet werden. Gleiches gilt für ggf. geplante anderweitige kurzzeitige Unterbrechungen oder Verkürzungen.
· Studienbezogene Auslandsaufenthalte (wie z.B. Erasmus) und PJ-Zeiten sind während der Förderdauer ausgeschlossen. Famulaturen können bis maximal 30 KT abgeleistet werden.
· Sonderfall Fortsetzungsförderung: 
Studienbezogene Auslandsaufenthalte, PJ-Zeiten und Famulaturen können bis insgesamt maximal 30 KT abgeleistet werden. Überschreitungen führen zu entsprechenden Mittelkürzungen und müssen rechtzeitig vor Antragsstellung dem Team Nachwuchsförderung zur Überprüfung der Fördervereinbarkeit gemeldet werden. 
Der Umfang einer Nebenbeschäftigung ist für die Dauer des Promotionsstipendiums auf max. 8 Stunden pro Woche begrenzt.
· Ausschluss einer Doppelförderung: Eine SciMed-Stipendienförderung bei paralleler Finanzierung des Studiums durch weitere institutionelle Fördermittelgeber ist ausgeschlossen. Die Aufnahme in das SciMed-Promotionskolleg ohne Inanspruchnahme der Stipendienmittel, jedoch inkl. Sachmittelförderung der Arbeitsgruppe ist allerdings möglich. Bei Vorliegen oder Eintreten einer Doppelförderung ist der/die Stipendiat*in dazu verpflichtet dies dem Team Nachwuchsförderung umgehend schriftlich mitzuteilen. 


Ich habe die vorstehenden Auflagen für das SciMed-Promotionsstipendium zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden.


BONFOR eAntrag-Nr.:


	Bonn, 
	
	
	

	
	Datum
	
	Unterschrift Antragsteller*in


· 
· 
· 
· 
	Bonn, 
	
	
	

	
	Datum
	
	Unterschrift Kandidat*in
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